
Abgabenordnung (AO 1977) 
 
 

§ 146 
 

Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen 

[Fassung ab dem Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung 
(Steuersenkungsgesetz - StSenkG) vom 23.10.2000 BGBl. I 2000. S. 1433] [Inkrafttreten: 27.10.2000] 

(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet vorzunehmen. Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen täglich festgehalten werden. 

(2) Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu 
führen und aufzubewahren. Dies gilt nicht, soweit für Betriebstätten außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes nach dortigem Recht eine Verpflichtung besteht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, 
und diese Verpflichtung erfüllt wird. In diesem Falle sowie bei Organgesellschaften außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes müssen die Ergebnisse der dortigen Buchführung in die Buchführung 
des hiesigen Unternehmens übernommen werden, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. 
Dabei sind die erforderlichen Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschriften im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu machen. 

(3) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in einer lebenden Sprache 
vorzunehmen. Wird eine andere als die deutsche Sprache verwendet, so kann die Finanzbehörde 
Übersetzungen verlangen. Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muß im 
Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen. 

(4) Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, daß der 
ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen 
werden, deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden 
sind. 

(5) Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der geordneten Ablage von 
Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen der Buchführung 
einschließlich des dabei angewandten Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
entsprechen; bei Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzunehmen sind, bestimmt sich 
die Zulässigkeit des angewendeten Verfahrens nach dem Zweck, den die Aufzeichnungen für die 
Besteuerung erfüllen sollen. Bei der Führung der Bücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
auf Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass während der Dauer der Aufbewahrungsfrist 
die Daten jederzeit verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können. Dies gilt auch für die 
Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6. Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß. 

(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unternehmer Bücher und Aufzeichnungen, die 
für die Besteuerung von Bedeutung sind, führt, ohne hierzu verpflichtet zu sein. 

 

 

 

 

 

 



§ 147 
 

Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen 

[Fassung ab dem Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung 
(Steuersenkungsgesetz - StSenkG) vom 23.10.2000 BGBl. I 2000. S. 1433] [Inkrafttreten: 27.10.2000] 

(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren: 

1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie 
die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe, 

3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 

4. Buchungsbelege, 

5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. 

(2) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse und der Eröffnungsbilanz können die in Absatz 1 aufgeführten 
Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt 
werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, daß 
die Wiedergabe oder die Daten 

1. mit den empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und mit den 
anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und 
maschinell ausgewertet werden können. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 
aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere 
Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Kürzere Aufbewahrungsfristen nach außersteuerlichen Gesetzen 
lassen die in Satz 1 bestimmte Frist unberührt. Die Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, soweit und 
solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht. 

(4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluß des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in 
das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluß oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der 
Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen 
Unterlagen entstanden sind. 

(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf 
anderen Datenträgern vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu machen; auf Verlangen der Finanzbehörde hat 
er auf seine Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise auszudrucken oder ohne Hilfsmittel 
lesbare Reproduktionen beizubringen. 

(6) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die 
Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu 
nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann im 
Rahmen einer Außenprüfung auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell 
ausgewertet oder ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell 
verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige. 

 


